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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Kohlmaier und Genossen haben am 8. 

März 1984 unter der Nr. 569/J an mich eine' schriftliche parlamentarische 

Anfrage betreffend den Aufruf des Sozialministers zum Klassenkampf ge

richtet, welche folgenden WOrtlaut hat: 

"Identifizieren Sie sich mit dem Aufruf Ihres Sozialministers vom 26. 
Feber 1984, mit dem der Klassenkampf als Mittel zur Realisierung pOli
tischer Ziel vorstell ungen p ropagi ert wurde?" 

Ich beehre mich., diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Wie eine Stellungnahme des Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes 

ergibt, bildet ein Referat eines Bundesministers in einem Parteigremium 

keinen "Gegenstand der Vollziehung" im Sinne des Art. 52 B-VG bzw. des 

§ 19 des Geschäftsordnungsgesetzes 1975. Die Anfrage entbehrt somit 

jeglicher Rechtsgrundlage. Die Anfragesteller sind daher im Sinne von 

§ 91 Abs. 4 des Geschäftsordnungsgesetzes darauf zu verweisen, daß "eine 

Erteilung der gewünschten Auskunft nicht möglich" ist. 
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